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Entscheidungs- und Relegationsspiele 

Informationen für die Ausrichter und teilnehmenden Vereine 

Es gelten die „Richtlinien zur Durchführung von Entscheidungs- und Relegationsspielen Herren 2022 

2023“. 

Einzelheiten sind auf der Homepage des WFV nachzulesen und ausdruckbar. Dort können auch das 

Abrechnungs- und das Umsatzsteuerformular ausgedruckt/heruntergeladen werden. 

Ordnungsdienst: 
 

Der ausrichtende Verein stellt den verantwortlichen Leiter des Ordnungsdienstes 
und 10 Ordnungskräfte. Die beteiligten Vereine setzen ebenfalls jeweils 10 Fan-
Ordner ein und bestimmen je einen Ansprechpartner für den Leiter des 
Ordnungsdienstes. Als Ordner können nur erwachsene Personen eingesetzt 
werden, die während des Einsatzes Ordnerwesten (keine Autos-Warnwesten) zu 
tragen haben. 
Der Leiter Ordnungsdienst veranlasst vor dem Einlaufen der beiden 
Mannschaften eine Stadiondurchsage und weist die Zuschauer, insbesondere 
die Anhänger der beteiligten Mannschaften auf das absolute Verbot des 
Abbrennens von Pyrotechnik vor/während/nach der Veranstaltung hin. 
 
Der Ordnungsdienst, in erster Linie die Fan-Ordner der beiden Mannschaften, 
haben konsequent das Abbrennen von Pyrotechnik, einschließlich der 
vorbereitenden Maßnahmen, zu unterbinden. 
 

Kassendienst: 
 

Den Kassendienst regelt der ausrichtende Verein.  

Zur Kontrolle des Eintrittskartenverkaufs stellen die am Entscheidungs- oder 
Relegationsspiel beteiligten Vereine jeweils mindestens zwei Personen ab.  

Jeder Verein bringt Kassen und Wechselgeld mit; Eintrittskarten bitte 
absprechen. 

Kartenhäuschen soll spätestens 1 Stunde vor Spielbeginn öffnen. Wenn nicht 
vorhanden, Tische/Bänke für Kassierer am Eingang bereitstellen. 
 

Eintrittspreise: 
 

Erwachsene (männlich)          4,00 € 
Ermäßigt                                 2,50 € 
 
(Frauen, Rentner, Studenten, Jugendliche ab 16 Jahre, Bundesfreiwilligendienst-
leistende). Verbands-/Bezirksmitarbeiter und Schiedsrichter (gültiger Ausweis) 
haben freien Eintritt. 
 

Bälle: 
 

Ausrichter: 1 Spielball/mindestens 2 Ersatzbälle bereithalten (Spielball an 
Schiedsrichter). 
 
Die Vereine bringen ihre Bälle zum Warmspielen selbst mit (bitte kennzeichnen). 
 

Trikot: 
 

Beide Vereine führen ein Ausweichtrikot mit und sprechen sich vor dem Spieltag 
mit dem Gegner ab (wegen Schiedsrichter Trikot ggf. wechseln). 
 

Sanitätsdienst Organisiert der Ausrichter. 
 
Es werden Kosten von max. 150,--€, von den beiden Mannschaften für die 
Ausrichtung bezahlt. 
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EDV: 
 

Zugang zum Internet für elektronischen Spielbericht bereitstellen. 

Ergebnismeldung: 
 

Der erstgenannte Verein meldet sofort nach Spielende das Ergebnis ins DFBnet. 
Die Spielkennung ist dem DFBnet zu entnehmen. 
 

Haftung für Schäden 
bei Störungen: 
 

Für Störungen der Vereinsanhänger/Funktionäre werden die jeweiligen Vereine 
in die Pflicht genommen, für Sachschäden haften die Vereine der jeweiligen 
Verursacher. 
 

Abrechnung/Gebühren: Wird gemeinsam – Ausrichter – alle beteiligten Vereine – Spielaufsicht – nach 
dem Herrenendspiel durchgeführt. Verantwortlich ist der Ausrichter. Bitte wfv-
Abrechnungs-/Umsatzsteuerformular verwenden. 
 
Die Umsatzsteuer ist vom Ausrichter an das für ihn zuständige Finanzamt 
abzuführen. 
 
Für die Spielabrechnung bei Entscheidungs- und Relegationsspielen gilt § 51 der 
wfv-SpO. Ausrichtender Verein und beteiligte Vereine führen die Abrechnung 
gemeinsam mit der Spielaufsicht durch, dabei sind die WFV-Vordrucke 
(Abrechnungs-/ Umsatzsteuerformular) zu verwenden. 
 
Verantwortlich für die korrekte Abrechnung ist der Ausrichter. 
 
Der ausrichtende Verein erstellt die Spielabrechnung und überweist den 
Verbandsanteil 10% Spielabgabe innerhalb einer Woche an den wfv mit dem 
Vermerk „Relegationsspielabgabe zu Spiel ... mit Angabe des 
ausrichtenden Vereins“. 
Konto des wfv bei der Baden Württembergischen Bank IBAN: DE 36 6005 0101 
0002 0292 30; BIC/SWIFT: SOLADEST600. 
Die Umsatzsteuer ist vom Ausrichter an das für ihn zuständige Finanzamt 
abzuführen, Umsatzsteuer 7% (Multiplikator 0,06542) bzw. 19% (Multiplikator 
0,15966). 
 
Original wfv-Abrechnungs-/Umsatzsteuerformular bitte an 
Bezirkspokalspielleiter Roland Wagner, Winterhalde 6, 89567 Sontheim. 
 

Ausrichtender Verein: Der ausrichtende Verein ist angehalten, vor dem Spiel Kontakt mit den 
Ordnungs-behörden /Ortspolizei-behörden aufzunehmen und diese über die 
Veranstaltung zu unterrichten. Entsprechende Anordnungen und Auflagen sind 
zu beachten und zu befolgen. 
 
Ist verantwortlich/stellt: Platzaufbau, Auswechselbänke, Umkleide- und 
Duschräume (beteiligte Vereine und SR/Assistent), 1 SR-Betreuer, Balljungen (6 
– 8 rund ums Spielfeld), Lautsprecheranlage und Sprecher, 
Halbzeiterfrischungen für beide Mannschaften und SR – Team.  
 
Ausreichend Parkplätze ausweisen – Einweiser nicht vergessen. 
 
Für SR – Team und Bezirksmitarbeiter bitte Parkplätze reservieren. 
 

 

 

Spielleitende Stelle für die Spiele im Bezirk Ostwürttemberg ist Bezirksspielleiter Roland Wagner. 
 


